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An die  
Direktorinnen und Direktoren der 
Grundschulsprengel, Schulsprengel, Mittel- 
und Oberschulen 
 
 
An das 
Gehaltsamt für Lehrpersonal (4.8) 
 
 
An das 
Pensionsamt für Lehrpersonal (4.9) 
 
 
An die  
Anschlagtafel  
 
 
An die 
Schulgewerkschaften 

 
 
Mitteilung 
 
Abschluss von unbefristeten Arbeitsverträgen – Schu ljahr 2010/2011 
 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Anlage übermittle ich Ihnen das Verzeichnis der Lehrpersonen, welche auf Grund der Stellenwahl am 3. 
August 2010 einen unbefristeten Arbeitsvertrag als Lehrperson mit Wirkung ab 1. September 2010 abschlie-
ßen werden. 
 
Die Lehrpersonen haben bei der Stellenwahl einen provisorischen Dienstsitz gewählt. Der definitive Dienst-
sitz wird auf dem Versetzungswege zugewiesen. 
 
In Bezug auf die Erstellung der Arbeitsverträge teile ich Ihnen Folgendes mit: 

• Das Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals ist dabei, die unbefristeten Arbeitsverträge
zu erstellen, und wird sie den jeweiligen Schulen übermitteln, damit sie von den betroffenen Lehrperso-
nen unterschrieben werden können. Dieses Amt sorgt auch für die Meldung dieser Arbeitsverhältnisse 
über das Programm ProNotel2. 

• Auch heuer können Lehrpersonen nach erfolgter Wahl einer Stelle für die unbefristete Aufnahme um die 
Umwandlung des Arbeitsverhältnisses in ein Teilzeitverhältnis anzusuchen (siehe Rundschreiben des 
Schulamtsleiters Nr. 30/2010): Wenn die Bedingungen für die Umwandlung in ein Teilzeitarbeitsverhält-
nis gemäß Artikel 14 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge vom 23. April 2003 vorliegen (z.B. 
Kontingent der Lehrperson in Teilzeit), wird zwischen der Schulführungskraft und der Lehrperson ein 
entsprechender Teilzeitarbeitsvertrag abgeschlossen. Die jeweilige Schule fertigt den Teilzeitarbeits-
vertrag aus, übermittelt ihn ehestens an das Gehaltsamt für Lehrpersonal und besorgt die Meldung die-
ses Arbeitsvertrages über das Programm ProNotel2. 
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• Auch zwischen der Lehrperson, welche bei der Stellenwahl für die unbefristete Aufnahme einen Rest-
stundenauftrag gewählt hat, und der Schulführungskraft ist ein Teilzeitarbeitsvertrag abzuschließen. 
Da die Lehrperson „einfach“ einen bestehenden Reststundenauftrag gewählt hat, müssen für den Ab-
schluss des Teilzeitvertrages auch nicht die Bedingungen für die Umwandlung in ein Teilzeitarbeitsver-
hältnis gemäß Artikel 14 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge vom 23. April 2003 vorliegen 
(Kontingent der Lehrperson in Teilzeit) vorliegen. Aus demselben Grund ist der Teilzeitarbeitsvertrag 
auch nur für ein Schuljahr (1. September 2009 bis 31. August 2010) gültig. Die Lehrperson muss im 
Frühjahr 2010 um Gewährung der Teilzeit ansuchen, wenn sie auch im Schuljahr 2010/2011 in einem 
Teilzeitarbeitsverhältnis beschäftigt sein will. Die jeweilige Schule fertigt den Teilzeitarbeitsvertrag aus, 
übermittelt ihn ehestens an das Gehaltsamt für Lehrpersonal und besorgt die Meldung dieses Arbeits-
vertrages über das Programm ProNotel2. 

• Lehrpersonen, welche einen unbefristeten Arbeitsvertrag abgeschlossen haben, können keine Stelle 
mehr für den Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrages wählen. 

 
Die folgenden Lehrpersonen waren bei der Stellenwahl für die unbefristete Aufnahme abwesend oder haben 
auf die Stelle für die unbefristete Aufnahme aufgrund der Landesranglisten angeboten worden ist, verzichtet. 
Sie werden daher aus der Landesrangliste gestrichen und können somit aufgrund der Schulrangliste 
(Gruppe 1) keine Supplenzstelle wählen : 

Klassenlehrer in der Grundschule  

� Schöpf Doris 

25/A – Zeichnen und Kunstgeschichte 

� Klauser Lars 

� Daubenspeck Previdi Viola 

345/A – Englische Sprache in der Mittelschule 

� Pichler Sabine (* 11.07.1976) 

446/A – Spanische Sprache und Kultur 

� Holzer Barbara 

60/A – Naturwissenschaften, Chemie, Geografie und Mikrobiologie 

� Ecker Peter 

� Maurer Gambino Annemarie 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Der Amtsdirektor

Dr. Stephan Tschigg

 
Anlagen 
 


